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§70
Sonstige hauptberufliche Mitarbeiter

Die Aufgaben der sonstigen hauptberuflichen Mitarbeiter 
umfassen die Unterstützung des wissenschaftlichen Personals 
bei der Lösung von Aufgaben der Lehre und Forschung bzw. 
die Unterstützung des Heilpersonals sowie Tätigkeiten zur 
Organisation, Koordinierung, Abrechnung, verwaltungstech
nische Aufgaben, Personalfragen und Rechtsarbeit sowie die 
Instandhaltung und Pflege von Gebäuden, Lager- und Trans
portarbeiten, betriebliche Betreuungsaufgaben.

8. Abschnitt
Förderung des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Nachwuchses

§71
Zweck der Förderung

(1) Zur Entwicklung des wissenschaftlichen und künstleri
schen Nachwuchses werden im Rahmen der den Hochschulen 
zweckgebunden zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel 
Stipendien und Zuschläge für Sach- und Reisekosten an 
Forschungsstudenten, Aspiranten und leistungsfähige künst
lerische Nachwuchskräfte (Meisterschüler) gewährt. Diese 
Förderung dient der wissenschaftlichen Qualifzierung in Ver
bindung mit der Erlangung höherer akademischer Grade so
wie der künstlerischen Profilierung.

(2) Es sind solche Fachgebiete angemessen zu berücksich
tigen, in denen ein besonderer Bedarf an wissenschaftlichem 
und künstlerischem Nachwuchs besteht.

(3) Bei der Gewährung von Förderleistungen ist die 
besondere Lebenssituation von Frauen im Hinblick auf ihre 
Gleichstellung in Wissenschaft, Kunst und Hochschulbildung 
zu beachten.

§72
Förderung von Forschungsstudenten, Aspiranten 

und Meisterschülern

(1) Wer sich an einer Hochschule auf eine Promotion vorbe
reiten will, kann dazu auf eigenen Antrag ein Stipendium 
erhalten, wenn er auf dem vorgesehenen Arbeitsgebiet über 
dem Durchschnitt liegende Leistungen nachweist, sein wissen
schaftliches Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur Forschung 
bzw. zur Entwicklung der Wissenschaft erwarten läßt und 
von einem Hochschullehrer der betreffenden Hochschule die 
Bereitschaft zur Betreuung vorliegt.

(2) Erfolgt diese Förderung unmittelbar nach dem Hoch
schulabschluß, so ist der Geförderte Forschungsstudent.

(3) Erfolgt eine Förderung nach einer Zeit beruflicher 
Tätigkeit, so ist der Geförderte Aspirant.

(4) In Sonderfällen kann auch ein Stipendium zur Vorberei
tung einer Habilitation gewährt werden, wenn der Bewerber 
über die erforderlichen Voraussetzungen verfügt (Habil
aspirantur).

(5) Absolventen von künstlerischen Hochschulen, die über
durchschnittliche Begabungen und Leistungen nachweisen, 
können sich um ein Stipendium für eine Meisterklassenaus
bildung bewerben. Im Förderungsfalle sind sie Meisterschüler.

(6) Auf eine Förderung besteht kein Anspruch.

§73
Ausschluß und Widerruf der Förderung

(1) Stipendium kann nicht erhalten, wer für denselben 
Zweck eine andere Förderung aus öffentlichen oder von mit 
öffentlichen Mitteln geförderten privaten Einrichtungen 
erhält oder erhalten hat.

(2) Eine Förderung ist ausgeschlossen oder zu widerrufen, 
wenn der Stipendiat durch Ausübung eines Berufes oder 
anderer Tätigkeit daran gehindert ist, sich ganz oder über

wiegend der Aufgabe, für die die Förderung vorgesehen ist, 
zu widmen.

(3) Eine Lehr- oder Unterrichtstätigkeit von höchstens 
vier Wochenstunden ist mit dem Förderungszweck vereinbar. 
Sie ist nach der gültigen Honorarordnung zu vergüten.

(4) Die Förderung ist zu widerrufen, wenn Tatsachen er
kennen lassen, daß der Stipendiat sich nicht in erforderlichem 
und zumutbaren Maße um den angestrebten Zweck der 
Förderung bemüht.

§74
Art und Umfang der Förderung

(1) Die Förderung besteht in der Gewährung eines nicht 
rückzahlbaren Stipendiums. Dieses setzt sich aus einem 
Grundbetrag und einem Familienzuschlag zusammen.

(2) Das Stipendium berücksichtigt die Anzahl der uhter- 
haltpflichtigen Kinder und das Einkommen des Ehepartners. 
Es ist unabhängig vom Einkommen der Eltern.

(3) Stipendiaten können Sonderzuwendungen für Sach- und 
Reisekosten gewährt werden.

(4) Die Förderungsdauer beträgt in der Regel drei Jahre.
(5) In begründeten Ausnahmefällen kann das Stipendium 

über die Regelförderungsdauer bis zu maximal einem Jahr 
verlängert werden.

§75
Antrag auf Förderung

(1) Der Antrag auf Gewährung eines Stipendiums ist vom 
Bewerber an die Vergabekommission gemäß § 76 zm richten. 
Die Termine, zu denen Anträge eingereicht werden können, 
sind öffentlich an der Hochschule bekannt zu machen.

(2) Dem Antrag sind ein Bericht über den bisherigen 
wissenschaftlichen und künstlerischen Werdegang einschließ
lich von Zeugnissen und Nachweisen, eine Stellungnahme des 
Hochsdiullehrers, der die Betreuung übernehmen soll bzw. 
bereit ist, die Qualifizierung zu unterstützen, sowie ein 
Arbeitsplan beizufügen, in dem die Gründe für die Wahl des 
Vorhabens, der Stand der Vorarbeiten, ein Aufriß des Themas 
und ein Zeitplan darzulegen sind. Referenzen können beige
fügt werden.

§76
Vergabekommission

(1) Der Rektor beauftragt eine Kommission, die über die 
Vergabe der Stipendien innerhalb von zwei Monaten nach 
Einreichungstermin entscheidet.

(2) Als Mitglieder der Vergabekommission werden Hoch
schullehrer vom Senat für eine Amtszeit von drei Jahren 
gewählt.

(3) Der Senat benennt den Vorsitzenden der Vergabekom
mission sowie Stellvertreter. Der Vorsitzende und die Stell
vertreter werden vom Rektor bestellt. Sie sollen verschie
denen Fakultäten bzw. Fachbereichen der Hochschule ange
hören.

(4) Die Vergabekommission kann in Abhängigkeit von der 
Größe und dem fachlichen Profil der Hochschule Arbeits
gruppen bilden. Die Arbeitsgruppen werden vom Vorsitzen
den bzw. einem Stellvertreter geleitet.

(5) Die Vergabekommission und ihre Arbeitsgruppen sind 
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Es wird mit einfacher Stimmenmehrheit ent
schieden. Der Beschluß ist schriftlich auszufertigen und dem 
Bewerber zuzusenden.

(6) Begründete Einsprüche gegen die Entscheidung der Ver
gabekommission sind beim Senat innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang des Bescheids schriftlich einzureichen und von 
diesem innerhalb von weiteren vier Wochen endgültig zu 
entscheiden.


